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SGB: Probleme bei der Kaufkraft und der Rentenhöhe rasch angehen 

Die Schweiz hat ein Kaufkraftproblem und ein Rentenproblem. Trotz Aufschwung stagnieren die Reallöhne. 
Gleichzeitig fressen Krankenkassenprämien und steigende Beiträge an die Pensionskassen immer mehr 
vom Lohn weg, so dass der effektiv verfügbare Lohn gar sinkt. Und wer in Pension geht, erhält immer 
weniger Rente von seiner Pensionskasse. Dies zeigen diverse Analysen, die der Schweizerische 
Gewerkschaftsbund SGB an seiner Jahresmedienkonferenz präsentierte. 

Obwohl die Schweizer Wirtschaft in den letzten zwei Jahren kräftig gewachsen ist, stagnierten die 
Reallöhne. Sogar Deutschland, das lange eine schädliche „Lohnzurückhaltung“ pflegte, hat heute ein 
stärkeres Lohnwachstum. Besonders betroffen sind langjährige Arbeitnehmende mit 20 oder mehr Jahren 
Betriebszugehörigkeit: Ihre Löhne sind seit 2010 kaum noch gestiegen. Derweil steigen die Ausgaben für die 
Krankenkassen immer weiter und nagen an der Kaufkraft. 

Hinzu kommt, dass die Beiträge an die zweite Säule ebenfalls steigen. Seit der Finanzkrise bewegt sich der 
durchschnittliche reglementarische Beitragssatz von 18 auf 19,5 Prozent zu. Dafür bekommen die künftigen 
RentnerInnen aber nicht mehr Rente. Das Gegenteil ist der Fall. Seit 2005 sind die durchschnittlichen 
Pensionskassenrenten um 9 Prozent gesunken. Und die Situation spitzt sich immer mehr zu. Die neuste 
Auswertung des SGB bei 42 Pensionskassen mit 750'000 Versicherten zeigt: nachdem der mittlere 
Umwandlungssatz 2013 noch 6,4% betrug sinkt er im laufenden Jahr von 5,8 auf 5,6%. Künftige 
Rentnerinnen und Rentner werden damit nicht nur viel mehr einbezahlt haben als die Rentnerjahrgänge 
zuvor. Sie werden auch deutlich tiefere Renten erhalten. 

Der SGB fordert folgende Massnahmen, um das Kaufkraftproblem der Schweiz anzugehen: 

 Die Löhne müssen substanziell steigen. Insbesondere bei langjährigen MitarbeiterInnen und bei den 
Frauen. Zur Verbesserung der Lohnsituation der Frauen müssen die im neuen 
Gleichstellungsgesetz verankerten Lohnüberprüfungen rasch und konsequent durchgeführt werden. 

 In der Altersvorsorge braucht es eine Stärkung der AHV mit ihrem ausgezeichneten Preis-
Leistungsverhältnis. Der SGB erarbeitet zurzeit einen Initiativtext für eine 13. AHV-Rente. 

 In der 2. Säule dürfen keine Gewinne auf Kosten der Versicherten gemacht werden. Dazu braucht 
es Gewinneinschränkungen für Lebensversicherer, Transparenz in Bezug auf die 
Verwaltungskosten und einheitliche, verständliche Vorsorgeausweise. Zur Verbesserung des Preis-
Leistungsverhältnisses sollte die Umlagekomponente im BVG gestärkt werden. Die Schweizerische 
Nationalbank darf dem AHV-Ausgleichsfonds (compenswiss) keine Negativzinsen belasten. Weiter 
sollen die Einnahmen der SNB aus den Negativzinsen an die 2. Säule ausgeschüttet werden 
(Verteilung über den Sicherheitsfonds). 

 Zur finanziellen Entlastung der Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen sind mehr 
Krankenkassen-Prämienverbilligungen nötig. Der SGB unterstützt die entsprechende Volksinitiative, 
die fordert, dass niemand mehr als 10 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens für die 
Krankenkassenprämien ausgeben muss. 

 Die Geldpolitik muss aktiv dafür sorgen, dass der Franken fair bewertet ist. Eine isolierte 
Zinserhöhung der SNB – wie von Bankenkreisen gefordert – wäre hingegen fatal. 

 

 Grund- und Weiterbildung für alle. 
Weiter hat der SGB die Situation in der Berufsbildung analysiert. Nach wie vor ist der Anteil jener mit einer 
Grundausbildung auf Sekundarstufe II ungenügend. Hier müssen Benachteiligungen und finanzielle Hürden 
abgebaut und spezifische Unterstützungsmassnahmen für die Betroffenen ausgebaut werden. 

Deutlich machte der SGB auch, dass beim Rahmenabkommen die vom Bundesrat im Jahr 2013 
beschlossenen roten Linien weiterhin gelten müssen. Die Flankierenden Massnahmen dürften nicht 
aufgeweicht werden. Im Gegenteil: Es braucht mehr Schutz und mehr Gesamtarbeitsverträge mit guten 
Mindestlöhnen.  
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